
 

 

 

Präambel für die Vergabekriterien  
zur Vergabe städtischer Baugrundstücke 

Die Stadt Friedrichshafen setzt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, ihres kommunalpolitischen 

Gestaltungsauftrags im Interesse des Allgemeinwohls sowie der städtebaulichen und planungsrechtlichen 

Möglichkeiten und sonstigen Randbedingungen (v.a. Flächenverfügbarkeit) Baulandentwicklungen um, 

damit vorhandene Bedarfe gedeckt werden können und weitere städtebauliche und infrastrukturelle 

Entwicklungen möglich sind. Dies steht im Einklang mit dem übergeordneten Ziel des städtebaulichen und 

kommunalpolitischen Handelns der Gemeinde, die hohe Lebensqualität und die geschaffene Infrastruktur zu 

erhalten. Die hierfür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen ist Aufgabe und Verantwortung 

vorausschauender Kommunalpolitik.  

Die Bauplatzvergaberichtlinien setzen die Rahmenbedingungen hinsichtlich des Verfahrens und der 

inhaltlichen Ausgestaltung bei der Vergabe von Baugrundstücken für Eigenheime. Die Stadt Friedrichshafen 

vergibt die ihr zur Verfügung stehenden Baugrundstücke nach diesen vom Gemeinderat beschlossenen 

Vergabekriterien, die ein transparentes und diskriminierungsfreies Verfahren bei gleichzeitiger Erreichung 

städtebaulicher, im Allgemeinwohl begründeter Ziele sicherstellen soll. 

Dies auch vor dem Hintergrund, dass insbesondere junge Familien – seien sie einheimisch oder auswärtig – 

angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt große Schwierigkeiten haben, 

Grund und Boden zu Wohnzwecken zu erwerben und die Bebauung zu finanzieren. 

Die Vergabekriterien dienen dazu, dauerhafte, langfristige und nachhaltige Sesshaftigkeit in der Gemeinde 

zu ermöglichen, weil diese die soziale Integration und den Zusammenhalt in der örtlichen Gemeinschaft 

stärkt. 

Die Bauplatzvergabekriterien der Stadt Friedrichshafen setzen die Vorgaben des Europa-, Verfassungs- und 

einfachgesetzlichen Rechts um und werden auch künftig auf Basis der europäischen und nationalen 

Rechtsentwicklung fortgeschrieben.  
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